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3.2 Spezielle Teilnahmevoraussetzungen 
Für eine Diagnosestellung im Hinblick auf die Einschreibung ist das Vorliegen einer aktuellen oder 
längstens zwölf Monate zurückliegenden asthmatypischen Anamnese gemäß Ziffer 1.2.1 und das Vorliegen 
von mindestens einem der folgenden Kriterien erforderlich. Für die Einschreibung berücksichtigte Befunde 
dürfen nicht älter als zwölf Monate sein. 

Bei Erwachsenen ist mindestens eines der folgenden Kriterien erforderlich: 

– Nachweis der Obstruktion bei FEV1/VC kleiner/gleich 70 % und Nachweis der (Teil-)Reversibilität durch 
Zunahme der FEV1 um mindestens 15 % und mindestens 200 ml nach Inhalation eines kurz wirksamen 
Beta-2-Sympathomimetikums, 

– Zunahme der FEV1 um mindestens 15 % und mindestens 200 ml nach bis zu 14-tägiger Gabe von 
systemischen Glukokortikosteroiden oder bis zu 28-tägiger Gabe von inhalativen 
Glukokortikosteroiden4), 

– circadiane PEF-Variabilität größer 20 % über 3 bis 14 Tage, 

– Nachweis einer bronchialen Hyperreagibilität durch einen unspezifischen, standardisierten, 
mehrstufigen inhalativen Provokationstest. 

Im Alter von 5 bis 17 Jahren ist mindestens eines der folgenden Kriterien erforderlich: 

– Nachweis der Obstruktion bei FEV1/VC kleiner/gleich 75 % und Nachweis der (Teil-)Reversibilität durch 
Zunahme der FEV1 um mindestens 15 % nach Inhalation eines kurz wirksamen Beta-2-
Sympathomimetikums, 

– Zunahme der FEV1 um mindestens 15 % nach bis zu 14-tägiger Gabe von systemischen 
Glukokortikosteroiden oder bis zu 28-tägiger Gabe von inhalativen Glukokortikosteroiden 4, 

– circadiane PEF-Variabilität größer 20 % über 3 bis 14 Tage, 

– Nachweis einer bronchialen Hyperreagibilität durch einen unspezifischen, standardisierten, nicht 
inhalativen oder durch einen unspezifischen standardisierten mehrstufigen inhalativen Provokationstest. 

Eine/Ein aktuell unter Regelmedikation stehende/r Patientin/Patient mit Asthma bronchiale kann 
eingeschrieben werden, wenn die Diagnose vor Therapiebeginn wie unter Ziffer 1.2.2 gestellt wurde und 
eine asthmatypische Anamnese aus dem Zeitraum der letzten zwölf Monate vor Einschreibung vorliegt. 

Eine gleichzeitige Einschreibung in Teil I (Asthma bronchiale) und Teil II (COPD) des strukturierten 
Behandlungsprogramms ist nicht möglich. 

Nach zwölfmonatiger Symptomfreiheit ohne asthmaspezifische Therapie soll die Ärztin / der Arzt prüfen, ob 
die Patientin oder der Patient im Hinblick auf die unter Ziffer 1.3 genannten Therapieziele weiterhin von 
einer Einschreibung in das Programm profitieren und aktiv an der Umsetzung mitwirken kann. 

                                                 
4 Weir DC et al.: Time course of response to oral and inhaled corticosteroids in non-asthmatic chronic 

airflow obstruction. Thorax 1990; 45: 118-121 


